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ST. GALLER TURNVERBAND 
 

Reglement  
 

 

→  Reglemente / Richtlinien gelten für die Angehörigen beider Geschlechter in gleicher 
Weise. Er ist deshalb einfachheitshalber in männlicher Form verfasst. (mehrheitlich)  

 
 

Richtlinien für Turnpost 
 

Erstellt am: 11.11.14 

Laufende Nr. 41.02-02 

Änderung vom: 08.01.2025 

Marketing 
SGTV\Reglement\41.02-02 

MA-Richtlinien Turnpost.docx 

 

 
 

1) Übermittlung 
 
Die Berichte sind per E-Mail an turnpost@sgtv.ch zu übermitteln. Die Texte als Word Dokument 
in neutraler Schrift (z.B. Arial) senden.  Die Berichte bitte immer umgehend nach der 
Veranstaltung übermitteln, dies hilft uns die Turnpost aktuell zu halten. (Berichte welche erst 1-2 
Monate später veröffentlicht werden, interessieren niemanden mehr).  
 
 

2) Fotos 
 
Die Fotos sind mit separatem E-Mail an turnpost@sgtv.ch zu übermitteln.  Fotos dürfen nie im 
Text integriert sein. Eine Bildlegende ist wünschenswert.  Für ein optimales Druck-Resultat 
sollten die Fotos eine Auflösung von 1280 x 720 oder besser 1920 × 1080 pixel aufweisen.  
 
 

3) Inhalt 
 
Die Berichte sollen von allgemeinem (kantonalem) Interesse sein, also keine vereinsinternen 
Berichte! Vollständige Ranglisten werden nicht veröffentlicht, allenfalls kann vom 
Berichterstatter eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten St. Galler Rangierungen 
zusammengestellt werden. Alle Berichte immer mit dem Autoren Namen versehen.  
 
 

4) Redaktionsschluss 
 
Ist jeweils der 20. des Vormonats. 
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